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treffenden Grundherrn entsprechen. Der Grundherr gab nicht nur seine 
Hintersassen in einer Art Hauspriestertum in die Ehe, er gab ihren 
Kindern offensichtlich auch häufig den Namen. Dafür gibt es nicht nur 
für Bayern wichtige Hinweise, sondern auch für andere Räume. Sowohl 
E. v. Guttenberg als auch Fr. v. Klocke haben auf derartige Erschei­
nungen im Frühmittelalter bereits hingewiesen 18).

Für das Verständnis dieser Erscheinung ist das starke Hausbewußt­
sein im Frühmittelalter entscheidend14). Dem Haus des Herm entspricht 
die familia, zu der das ganze Gesinde zählt. Diese Haus- und familia- 
Vorstellung hat zumindest zwei Wurzeln15), eine germanische und eine 
christliche, die wiederum auf römischen paterfamilias-Vorstellungen fußt. 
Man wird also sagen müssen, daß das aristokratische Hausbewußtsein 
durch die Christianisierung geradezu intensiviert wurde. Dieses Haus­
und familia-Bewußtsein wird an verschiedenen Erscheinungen sichtbar, 
zunächst in der Benennung einer neu errichteten Grundherrschaft oder 
einer Eigenkirche nach dem Grund- bzw. Eigenkirchenherm16). Dafür 
gibt es in Bayern eine ganze Fülle von Beispielen, auf die erstmals deut­
lich Josef Sturm17) hingewiesen hat. Wenn etwa 808 die Priester 
Erphuni und Deothelm an die Bischofskirche Freising Erbbesitz schenken
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